
 

S T A D T  F E H M A R N  
 

A U S Z U G 
aus der 29. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

am Dienstag, den 21. September 2021, 18:00 Uhr 
in der Mensa der Inselschule Fehmarn, Burg auf Fehmarn, Kantstraße 1, Fehmarn 
 
A. Öffentlicher Teil 
 
11. 1. Änd. des B-Plans Nr. 72 der Stadt Fehmarn im Ortsteil Burg a. F., Kommunal-
hafen Burgstaaken, westlich des Hafenbeckens, östlich des Landesschutzdeiches 
- Neubebauung Hafenstraße 61 -  
hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Sachverhalt: 
 
Die Adresse Hafenstraße 61 ist mit einem großvolumigen, aber außer Funktion befindli-
chem Silogebäude bebaut, vgl. Luftbild, Anlage 1. Der Flächeneigentümer strebt eine 
neue Nutzung des Grundstücks an und hat zusammen mit dem von ihm hinzugezogenen 
Architekturbüro entsprechende Planungen für ein Wohn- und Geschäftshaus bei der Ver-
waltung eingereicht. Eine Visualisierung des geplanten Gebäudes ergibt sich aus der 
beigefügten Skizze, vgl. Anlage 2, die den vorläufigen Planungsstand wiedergibt. Ände-
rungen in Bezug auf die Optik des Gebäudes im weiteren Planungsverlauf bleiben vor-
behalten.  
Im Bau- und Umweltausschuss am 14.06.2021 sind die Planungsabsichten im nichtöf-
fentlichen Sitzungsteil vorgestellt und anschließend über eine positive Begleitung des 
Projektes beraten worden.  
 
Die Planungsabsichten beinhalten nachfolgende Eckpunkte: 

▪ Abriss des Silogebäudes bzw. Freilegung des Grundstücks 

▪ Neubau eines fünfgeschossigen Gebäudes mit 36 Wohnungen und gewerblich 
nutzbaren Einheiten im Erdgeschoss 

▪ Beibehaltung der zulässigen Grundfläche von 700 m² 

 
Politisch wird die Einhaltung folgender Inhalte befürwortet: 

▪ Ausschluss von Ferienwohnungsnutzung und ggf. Zweitwohnsitzen 

▪ Festlegung einer Quote von Eigentums- und Mietwohnungen sowie grundbuchli-
che Sicherung der entsprechenden Nutzung 

 
Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 72 der Stadt 
Fehmarn. Festgesetzt für das Grundstück Hafenstraße 61 ist ein Mischgebiet mit fünfge-
schossiger offener Bauweise und einer überbaubaren Grundfläche von 700 m², vgl. B-
Plan Nr. 72, Anlage 3. 
 
Mischgebiete dienen gemäß § 6 BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von Ge-
werbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Zulässig sind unter anderem 
Wohngebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie sonstige 
Gewerbetriebe. Unter die Kategorie Gewerbebetriebe fällt das Angebot und die Nutzung 
von Ferienwohnungen.  



 
Die politisch motivierte Zielsetzung „Ausschluss von Ferienwohnungen“ erfordert eine 
(mindestens) textliche Änderung des hier vorherrschenden Baurechts.  
Die Umsetzbarkeit der weiteren Regelungsabsichten befindet sich verwaltungsseitig der-
zeit in der Prüfung. 
 
Es wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten. 
 
Vereinbarkeit mit den strategischen und operativen Zielen vom 17.12.2020 

☒ a. Der Beschluss unterstützt das strategische Ziel: Kommunalhafen Burgstaaken als 
Wirtschaftsstandort nachhaltig nutzen. 

☐ b. Der Beschluss ist Bestandteil des operativen Zieles:       

☐ c. Der Beschluss hat keine Auswirkungen auf die strategischen und operativen Ziele. 

 
Beratung: 
 
Frau Cronauge stellt das Projekt vor. In der Beratung ergibt sich, dass über die Bauleit-
planung ein Weg eingeschlagen wurde, um die Interessen der Stadt in das Projekt ein-
zubringen, das auch ohne Änderung des Bauleitplans zu Baurecht kommen könnte. Herr 
May teilt noch einmal mit, dass die Verwaltung sich mit dem Vorhabenträger in einver-
nehmlichen, konstruktiven Gesprächen befinde. 
 
Der Beschlussvorschlag kommt unverändert zur Abstimmung. 
 

Beschluss: 
 

1. Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 72 der Stadt Fehmarn für ein Gebiet im 
Ortsteil Burg a. F., Kommunalhafen Burgstaaken, westlich des Hafenbeckens, öst-
lich des Landesschutzdeiches – Neubebauung Hafenstraße 61 –, wird aufgestellt. 

Planungsziel ist die Herstellung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den 
Betrieb eines Wohn- und Geschäftshauses in der Hafenstraße 61. 

2. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 GO soll als öffentlicher Ter-
min in der Verwaltung oder alternativ online über ein Beteiligungsportal durchge-
führt werden.  

3. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gem. § 4 Abs. 1 BauGB soll schrift-
lich erfolgen. 

4. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-
chen.  

5. Mit der Ausarbeitung der Planung ist ein qualifiziertes Planungsbüro zu beauftra-
gen. Mit dem Vorhabenträger sind die erforderlichen städtebaulichen Verträge zur 
Übernahme der Planungskosten und aller Folgekosten (Erschließungs-/ Aus-
gleichsmaßnahmen u.a.) abzuschließen. Der Bürgermeister wird zum Abschluss 
ermächtigt. 

 



 
Beratungsergebnis:   
Bau- und Umweltausschuss 21.09.2021 TOP 11 

 

< 11 > Ja < 0 > Nein < 0 > Enthaltung 

 
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Stadtvertreter/Ausschussmitglieder von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend. 
 

 
 
Fehmarn, den 7. Oktober 2021 
Für die Richtigkeit der Abschrift: 
i.A. 
 
(Wieske) 
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Vorlage 2021 – Anlage 2 
 
Visualisierung des geplanten Wohn- und Geschäftshauses 

 




